
 
VG CREUßEN 

 
NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 

SITZUNG DER GEMEINSCHAFTSVERSAMMLUNG DER VG CREUßEN 
 

 
Sitzungsdatum: Donnerstag, 10.12.2020 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 21:00 Uhr  
Ort: Mehrzweckhalle Creußen  

 

 
ANWESENHEITSLISTE 

Vorsitzender 

Dannhäußer, Martin    

Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung 

Busch, Harald    
Engelhart, Andreas    
Freiberger, Hans    
Hofmann, Hans-Walter    
Huttarsch, Winfried    
Inzelsberger, Ilona    
Lautner, Werner    
Nols, Raimund    
Pensel, Robert    
Regner, Stefan    
Tauber, Mario    
van de Gabel-Rüppel, Renate    

Schriftführer 

Baumgärtner, Klaus    

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 
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TAGESORDNUNG 

 
Öffentliche Sitzung 

 
41. Bericht des Gemeinschaftsvorsitzenden und ggf. Bekanntgabe von Beschlüssen 

aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung; 
  

42. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes 2021 mit den Finanzplanjahren 
2022, 2023 und 2024; 

  

43. Wasserzweckverband Haager Gruppe; Übernahme der Kassenverwaltung u.a. des 
Wasserzweckverbandes Haager Gruppe durch die VG Creußen; 

  

44. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
  

 
Nichtöffentliche Sitzung 
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Gemeinschaftsvorsitzender Martin Dannhäußer eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung der 
Gemeinschaftsversammlung der VG Creußen, begrüßt alle Anwesenden und stellt die 
ordnungsgemäße Ladung der Gemeinschaftsversammlung der VG Creußen fest. Gegen 
die Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

41. Bericht des Gemeinschaftsvorsitzenden und ggf. Bekanntgabe von Be-
schlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung; 

 

• Der Gemeinschaftsvorsitzende Martin Dannhäußer gibt den Beschluss 37/2020 be-
kannt. Die Herstellung und Verteilung des Mitteilungsblattes wurde an die Fa. SaGa 
Medien & Vertreib GmbH vergeben. Ein Musterexemplar wird der Gemeinschafts-
versammlung vorgestellt.  

 
 
 
42. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes 2021 mit den Finanzplan-

jahren 2022, 2023 und 2024; 
 

Beschluss: 

Die Gemeinschaftsversammlung nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinschaftsvorsit-
zenden und der Kämmerei. Die Gemeinschaftsversammlung beschließt folgende Haus-
haltssatzung: 
 
HAUSHALTSSATZUNG 

der  
Verwaltungsgemeinschaft Creußen 

(Landkreis Bayreuth) 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art 41, 42 KommZG sowie der Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Creußen folgende Haus-
haltssatzung:  
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.291.390,00 Euro 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 

584.500,00 Eu-
ro 

ab.  
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf                                                 0,00 Euro 
festgesetzt. 
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage: 
1.  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlage-Soll) zur Finan-

zierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 
2.929.965,00 Euro festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mit-
gliedsgemeinden bemessen.  

 
2.  Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach 

dem Stand vom 30.06.2020 auf 7.944 Einwohner festgesetzt. 
 
Die Stadt Creußen trägt 66 % aus 2.929.965,00 Euro, das sind 1.933.776,90 Euro; die 
restlichen 34 % (996.188,10 Euro) werden nach Nr. 2 umgelegt: 

 
Gemeinde Haag 969 Einwohner X 341,39414 € = 330.810,92 EURO 
Gemeinde Prebitz 991 Einwohner X 341,39414 € = 338.321,59 Euro 
Markt Schnabelwaid  958 Einwohner X 341,39414 € = 327.055,59 

 
Euro 

 
(2) Investitionsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Jahr 2021 auf 488.700,00 Euro festge-
setzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach 
dem Stand vom 30.06.2020 auf 7.944 Einwohner festgesetzt. 
 

Die Stadt Creußen trägt 66 % aus 488.700,00 Euro, das sind 322.542,00 Euro; die restli-
chen 34 % (166.158,00 Euro) werden nach Nr. 2 umgelegt: 

 
Gemeinde Haag 969 Einwohner X 56,94243 

 
€ = 55.177,21 

 
EU-
RO 

Gemeinde Prebitz 991 Einwohner X 56,94243 
 
€ = 56.429,95 

 
Euro 

Markt Schnabelwaid  958 Einwohner X 56,94243 
 
€ =   54.550,84 

 
Euro 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf                                                

 
548.000,00 

 
Euro 

festgesetzt.   
 

§ 6 
Die in Deckungsringen zusammengefassten Haushaltsstellen sind jeweils gegenseitig de-
ckungsfähig. 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
Creußen,  
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Verwaltungsgemeinschaft Creußen            
 
 
 
M. Dannhäußer 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
Ja 13  Nein 0 
 
Beschluss: 
Die Gemeinschaftsversammlung nimmt Kenntnis von der Finanzplan und dem Stellenplan 
für die VG Creußen und beschließt den Finanzplan und den Stellenplan in der vorgelegten 
Fassung. 
 
 
 
Ja 13  Nein 0   
 
43. Wasserzweckverband Haager Gruppe; Übernahme der Kassenverwaltung 

u.a. des Wasserzweckverbandes Haager Gruppe durch die VG Creußen; 
 

Beschluss: 

Die Gemeinschaftsversammlung stimmt grundsätzlich dem Abschluss einer Zweckverein-
barung zur Übernahme von Verwaltungsaufgaben des Zweckverbandes Haager Gruppe 
zu. Dabei soll ein angemessener Kostenersatz vereinbart werden, der nach einem Jahr zu 
evaluieren ist. Weiterhin sind Verwaltungsabläufe dahingehend zu vereinbaren, dass die 
Verwaltung der VG mit dem geringstmöglichen Aufwand belastet wird. Insbesondere sind 
mit dem Verbandsvorsitzenden der Haager Gruppe entsprechende Verwaltungsdelegatio-
nen zu vereinbaren. 
Hinsichtlich der Wasserzähler ist Voraussetzung, dass die Haager Gruppe einen Grund-
satzbeschluss zur künftigen Umstellung auf elektronischer Wasserzähler fasst, um die Ab-
rechnung in der Verwaltung zu vereinfachen.  
 
Ja 13  Nein 0   
 
44. Anfragen und Bekanntgaben am Ende der öffentlichen Sitzung; 
 

./. 
 
 
 

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
Damit sind alle Beratungspunkte der Sitzung behandelt und Gemeinschaftsvorsitzender 
Martin Dannhäußer schließt die Sitzung.  
 
 
 
 

Martin Dannhäußer   Klaus Baumgärtner 
Gemeinschaftsvorsitzender   Protokollführer 

 


